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Text 

Pflichten der Stromhändler und Lieferanten 

Untersagung 

§ 44. (1) Stromhändler und Lieferanten, die Endverbraucher in Wien beliefern wollen, haben der 
Behörde die Aufnahme ihrer Tätigkeit unter Angabe des Hauptwohnsitzes oder Sitzes anzuzeigen. Liegt 
der Hauptwohnsitz oder der Sitz weder im Inland noch in einem Staat, dessen Angehörige auf Grund des 
Rechtes der Europäischen Union oder eines Staatsvertrages gleich wie Inländer zu behandeln sind, sind 
sie verpflichtet, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten (§ 9 
Zustellgesetz) zu bestellen und der Behörde Name und Anschrift des Zustellungsbevollmächtigten 
mitzuteilen. Änderungen des Hauptwohnsitzes oder des Sitzes und Änderungen in der Person des 
Zustellbevollmächtigten sind unverzüglich der Behörde bekannt zu geben. 

(2) Stromhändler und Lieferanten, die Kunden beliefern, sind verpflichtet, Verträge über den 
Datenaustausch mit den Verantwortlichen der Bilanzgruppen, deren Mitglieder sie beliefern, den 
Netzbetreibern, an deren Netz die Kunden angeschlossen sind, sowie mit dem zuständigen 
Bilanzgruppenkoordinator abzuschließen. 
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(3) Die Behörde kann einem Stromhändler und Lieferanten, der Endverbraucher beliefert, diese 
Tätigkeit untersagen, wenn er 

 1. zumindest drei Mal wegen einer Übertretung elektrizitätsrechtlicher Vorschriften rechtskräftig 
bestraft worden ist oder 

 2. nicht die erforderliche Verlässlichkeit besitzt. § 54 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

Von der Untersagung ist der Bilanzgruppenverantwortliche zu verständigen. 
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